Voraussetzungen
	Prüfung der Greeningvoraussetzungen
							Ausfüllhinweise:
	Flächenangaben:	ha		Gewichtung	ÖvF
	Winterweizen	0.00					Die grün markierten Stellen können beliebig
	Wintergerste	0.00					mit den jeweils angebauten oder geplanten
	Winterroggen	0.00					unterschiedlichen Kulturen beschriftet werden.
	Winterraps	0.00
	Triticale	0.00					Hier ist die (Anbau-)Fläche in Hektar anzugeben.
	Sommergerste	0.00
	Silomais/Körnermais/CCM	0.00
	Ackergras u.a. Grünfutterpflanzen	0.00
	Leguminosen	0.00		0.7	0.00
	Brache mit/ohne Begrünung, 
Blühflächen/Streifen mit/ohne AUM	0.00		1	0.00
	Pufferstreifen/Streifen an Waldrändern						Pufferstreifen (an Gewässern) max. 10 m Breite
	ohne Erzeugung - mit/ ohne AUM	0.00		1.5	0.00		Streifen an Waldrändern max. 20 m Breite
	Dauerkulturen (DK)	0.00
	Dauergrünland (DGL)	0.00
	Landwirtschaftliche Nutzfläche - LF	0.00			0.00
	Zwischenfruchtanbau/ Untersaaten	0.00		0.3	0.00
	Landschaftselemente mit Gewichtungs-
faktor 2 (Hecken, Baumreihen)	0.00		2	0.00		Es sind jeweils die Landschaftselemente anzugeben,
	Landschaftselemente mit Gewichtungs-
faktor 1,5 (Feldgehölze)	0.00		1.5	0.00		die an bewirtschafteten Ackerflächen liegen und über
	Landschaftselemente mit Gewichtungsfaktor
1,0 (andere LE's nach GLÖZ 7, zB Feuchtbiotope)	0.00		1	0.00		die der Antragsteller die Verfügungsgewalt hat.
					0.00
	Prüfung der Ausnahmeregelung bei der Anbaudiversifizierung nach Art. 44 (3c) der EU-VO 1307/2013 (über 50% der Ackerfläche sind Tauschflächen):
	> 50% andere/neue Ackerflächen im aktuellen Sammelantrag im Vergleich zum Vorjahr
	und auf allen Ackerflächen wird eine andere Kulturpflanze als im Vorjahr angebaut:					nein	Hier bitte "ja" oder "nein" eintragen!
	Ackerfläche insges. incl. DK	0.00
	Maßgebliche Ackerfläche für Greening	0.00
	Dauergrünland	0.00
	Ackerfläche ohne Ackergras/Brache	0.00
	Ackerfläche ohne Ackergras mit Brache	0.00
	0			0
	Die nachstehende Übersicht zeigt eine detaillierte Prüfung der Greeningvoraussetzungen und die Bedingungen der Ausnahmenregelungen an. Ob Sie die Anbaudiversifierzung erfüllen bzw. von dieser freigestellt sind und ob Sie genügend ökologische Vorrangfläche bereitstellen bzw. von der Schaffung befreit sind ergibt sich aus den beiden obenstehenden rot umrandeten Feldern, die das Ergebnis der detaillierten Prüfung anzeigen!
	Detaillierte Prüfung der Greeningvoraussetzungen:
	1. Anbaudiversifizierung			2. Ökologische Vorrangfläche (öVF)
	1 a) Grundregel nach Art. 44 (1) EU-VO 1307/2013:			2 a) Grundregel nach Art 46 (1) EU_VO 1307/2013 (5% der AF)
	Anzahl der notwendigen Kulturen:	keine Beschränkungen		Höhe der erforderlichen öVF:		0.0000
	Anzahl der Kulturen	0		vorhandene öVF:		0.0000
	Bedingung erfüllt?	ja		Bedingung erfüllt?		ja
	Hauptkultur<75 % ?	0.00%
	Anbauumfang 1.+ 2. Kultur < 95 % ?	0.00%
	Bedingung erfüllt?	keine Beschränkungen
	Eine weitere Prüfung (b) ist notwendig
	1 b) Ausnahmemöglichkeiten nach der ….…Anbaudiversifizierung gegeben?			b) Freistellungsmöglichkeiten nach der ÖVF gegeben?
	1 b) 1. Ausnahme nach Art. 44 (2) EU-VO 1307/2013:			2 b) 1. Ausnahme nach Art. 46 (4a) EU-VO 1307/2013?
	Ackergras, Brache > 75 % der AF	0.00%		Ackergras/Brache/Leguminosen > 75% der AF; Rest-AF < 30 ha
	Ausnahme möglich?	nein			0.00%	0.00
	1. Kultur<75 %; Bedingung erfüllt?	ja		Freigestellt?			nein
	1 b) 2. Ausnahme nach Art. 44 (3a) EU-VO 1307/2013:			2 b) 2. Ausnahme nach Art. 46 (4b) EU-VO 1307/2013?
	s.o. + verbleibendes Ackerland <30 ha:	nein		DGL, Ackergras  > 75 % der LF ohne DK;  Rest-AF < 30 ha
	Bedingung erfüllt?	nein			0.00%	0.00
	1 b) 3. Ausnahme nach Art. 44 (3b) EU-VO 1307/2013:			Freigestellt?			0
	DGL+Ackergras>75 % LF ohne DK
Rest AF < 30 ha	0.00%
	Ausnahme möglich?	0
	Bedingung erfüllt?	0
	Legende:..	AF:	Ackerfläche
		AUM:	Agrarumweltmaßnahmen
		DGL:	ldw. Nutzflächen mit mind. fünf Jahren ununterbrochener Grasnutzung
		DK:	Dauerkulturen (Kulturen, die für die Dauer von mind. 5 Jahren auf den Flächen verbleiben und wiederkehrende Erträge liefern - außer Dauergrünland
		ÖVF:	ökologische Vorrangfläche
		LF:	Landwirtschaftliche Nutzfläche

Achtung: 
Die Inhalte dieser Berechnung geben den aktuellen Diskussionsstand des GAP-Verfahrens wieder. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden!!
Stand: 01.08.2014


